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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1938

Norm

ABGB §466

EO §216 IIIg

Rechtssatz

Der Hypothekarschuldner haftet als solcher für die aus Anlaß der klagsweisen Geltendmachung und zwangsweisen

Durchsetzung der Hypothekarforderung aufgelaufenen Prozeß- und Exekutionskosten nur mit der pfandrechtlich

belasteten Liegenschaft, nicht auch mit seinem sonstigen Vermögen.

Entscheidungstexte

2 Ob 482/38

Entscheidungstext OGH 12.07.1938 2 Ob 482/38

SZ 20/168

1 Ob 587/86

Entscheidungstext OGH 03.09.1986 1 Ob 587/86

Vgl aber; Beisatz: Bei Obsiegen mit einer Pfandrechtsklage entsteht die Forderung auf Ersatz der Prozeßkosten

ohne Einschränkung auf die bestehende Sachhaftung. (T1)
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